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ZeSo 2/98 Berichte

untergeordnete Rolle. Dieses Verhältnis
gilt nicht nur für die Institutionen,
sondern auch für die darin betreuten
Personen (Tabelle 1 S. 24). Von den 22'000
Angestellten, diese entsprechen lö'OOO

Vollzeitstellen, sind zwei Drittel für die
allgemeine oder fachliche Betreuung
zuständig (Betreuung, Werken, Lehrpersonal):

Einrichtungen für Suchtmittelabhängige

In den von der IV anerkannten Einrichtungen

werden 3'100 Suchtmittelabhängige

betreut. Dies sind weniger als
10% aller betreuten Personen. Knapp
vier Fünftel von ihnen werden in Spezial-
einrichtungen betreut. Als Spezialein-
richtung für Suchtmittelabhängige gelten

jene Institutionen, die zu 50 oder
mehr Prozent suchtmittelabhängige
Personen betreuen. Dieses Kriterium trifft
auf 109 Einrichtungen zu. Drogen- und
Alkoholabhängigkeit sind zu gleichen

Teilen die beiden häufigsten Süchte der
betreuten Personen.

805 der Einrichtungen für
Suchtmittelabhängige sind Wohnheime, während
in 20% der Einrichtungen eine Arbeit
in einer Werkstätte verrichtet wird. Weiter

sind Einrichtungen für Suchtmittel-
abhängige 1,5-2 Mal kleiner als andere
Einrichtungen für Invalide. In Einrichtungen

für Suchtmittelabhängigkeit
bezieht nur jede vierte Person eine
Invalidenrente. Dieses Verhältnis liegt in den
übrigen Einrichtungen bei drei Vierteln.
Die Publikation «Statistik der Wohnheime

und Werkstätten der Invalidenversicherung»

erscheint in der Reihe «Statistiken

zur Sozialen Sicherheit». Neben
einem Ubersichtsteil, der einer allgemeinen

Orientierung dienen soll, finden
sich Tabellen mit Schlüsselzahlen über
Institutionen, betreute Personen und
Personal nach Kantonen.

Bestelladresse: BSV, Sektion Statistik, Effin-
gerstr. 33, 3003Bern, Telefax: 031/324 06 98.

Bestellnummer 97.489 d, gratis.

Barbara Marti Ko-Zentralsekretärin der ASKIO

Die ASKIO, die Behinderten-Selbsthilfe-
Organisation der Schweiz, hat neu ein
Zentralsekretariat mit einer Ko-Leilung.
Aus gesundheitlichen Gründen sah sich
die bisherige ASKIO-Zentralsekretärin
Helga Gruber genötigt, ihr Arbeitspensum

um die Hälfte zu reduzieren. Dies
nahm der Vorstand zum Anlass,
grundsätzlich für die Leitung des Zentralsekretariats

ein Job-Sharing einzuführen.
Dank dieser Massnahme können zwei

Menschen mit einer Behinderung eine
Kaderstelle versehen, ohne sich dabei
gesundheitlich verschleissen zu müssen. Es

entspricht explizit der Geschäftspolitik
der Selbsthilfeorganisation, dass die
Leitung des Zentralsekretariates durch eine
betroffene Person wahrgenommen wird.

Neue Ko-Zentralsekretärin seit Mitte
Oktober 1997 neben Helga Gruber ist
Barbara Marti, Heilpädagogin, Bern.
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